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Anlage zum Antrag 3 an den VT:  

Übertragung von satzungsrechtlichen Zuständigkeiten an Handball Baden-

Württemberg e. V. aus den Bereichen Leistungssport und Beachhandball 

 

Anforderungen an den Leistungssport in Baden-Württemberg 

Anforderungen des Landessportverbandes Baden-Württemberg (LSVBW): 

Der LSVBW beschreibt in seinem Förderkonzept Leistungssport (Stand 23.10.2018) zwingende 

Richtlinien zur Förderung des Leistungssports in Baden-Württemberg. Diese sind u.a.: 

· Vorhandensein einer Organisation (z.B. ARGE) die den Leistungssport Baden-Württemberg-

weit organisiert, bewirtschaftet und die entsprechenden Kompetenzen hat.  

· Die Kaderkriterien sind Baden-Württemberg-weit abgestimmt.  

· Teilnahme an Ländervergleichen als Team BW auf Bundesebene 

· Vorhandensein einer einheitlichen Fachaufsicht (Leistungssportdirektor) 

· Vereinheitlichte Personalstruktur inkl. Anstellungsträgersituation in Baden-Württemberg 

· Vorhandensein eines Leistungssporthaushalts in Baden-Württemberg 

 

Anforderungen des Deutschen Handballbundes (DHB):  

Der DHB fordert zum einen die Umsetzung der Leistungssportpyramide. Diese besagt u.a.: 

· Bis zur DHB-Sichtung: Direkte Zuständigkeit des LV 

· Nach der DHB-Sichtung: Weitere Förderung in Handball Baden-Württemberg, Förderung der 

gesichteten Spielerinnen und Spieler durch den DHB in Kooperation mit den 

Bundesligisten/Leistungszentren. 

· Im Oktober 2019 wurde zudem die Strukturreform im Deutschen Handballbund beschlossen. 

Hierbei fungiert das Bundesland Baden-Württemberg als eigene Förderregion. Die wichtigsten 

Themen in der Strukturreform sind die Mitgliedergewinnung und der Leistungssport. Für den 

Leistungssport ist der Einsatz von bis zu 12 Nachwuchsleistungssport-Mentoren in enger 

Abstimmung mit der Region unter der Dienst- und Fachaufsicht des DHBs geplant.  

Daraus abgeleitet verfolgen die drei Landesverbände und Handball Baden-Württemberg das Ziel, 

möglichst viele Talente aus Baden-Württemberg in die Kader des DHBs zu entwickeln.  

· Bis zur DHB-Sichtung: max. Leistungsfähigkeit entwickeln (Mädchen: Ende 1. Jahr C-Jugend, 

Jungs: Ende 2. Jahr C-Jugend) 

· Nach der DHB-Sichtung: weitere Förderung/Begleitung der Talente zur Etablierung in den DHB-

Kadern bzw. Nachsichtung für die DHB-Kader (Quereinsteiger)  

Weitere Folgen / Konsequenzen 

· Einheitliches Sichtungs- und Fördersystem in Baden-Württemberg (Art, Zeitpunkte) 

(Zuständigkeit: Leistungssportdirektor) 

· Förderung in den 3 Landesverbänden bis zur DHB-Sichtung (Zuständigkeit: Landesverband) 

· Elite-Kader BW vor der DHB-Sichtung (Zuständigkeit: Leitender Landestrainer/ 

Leistungssportdirektor) 
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· Bildung BW-Auswahlkader nach der DHB-Sichtung (Zuständigkeit: Leitender Landestrainer/ 

Leistungssportdirektor) 

· Zusammenarbeit mit den Bundesligisten/Leistungszentren nach der DHB-Sichtung 

(Zuständigkeit: Leistungssportdirektor/Leitender Landestrainer) 

 

 

 

Personell ergänzt wird die Struktur durch die Lehrer-Trainer-Stellen, die zentral in Baden-Württemberg 

durch den LSVBW bzw. das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport vergeben werden. Mit Hilfe der 

Lehrer-Trainer-Stunden können dezentrale Stützpunkte im gesamten Bundesland für die Toptalente 

eingerichtet werden. Dort können zweimal pro Woche Trainingseinheiten am Morgen/Vormittag 

absolviert werden und internatsähnliche Strukturen geschaffen werden.  

Aktuell sind Lehrer-Trainer übergreifend in BW an den Standorten Stuttgart, Göppingen, Balingen, 

Freiburg, Karlsruhe, Offenburg und Östringen tätig.  

 




